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Der Deutsche Journalisten-Verband vertritt fast 40.000 Mitglieder aus allen 
Medienbereichen. Nahezu die Hälfte von ihnen ist als freier Mitarbeiter tätig. 
Diese Selbständigen spielen in den Medienunternehmen und im DJV eine wich-
tige Rolle. Sie haben es allerdings nicht einfach. In finanzieller Hinsicht sind 
viele Freie häufig sehr abhängig von ihren Auftraggebern und Kunden. Es ist 
also nicht überraschend, dass selbständige Journalistinnen und Journalisten 
in Sondersituationen wie vor und nach der Geburt eines Kindes vor erhebliche, 
gerade auch finanzielle Probleme gestellt werden.

Die Bundesregierung hat mit Wirkung zum 1. Januar 2007 das Elterngeld einge-
führt und dabei auch Selbständigen den Zugang zu dieser bemerkenswerten 
sozialen Leistung eröffnet. Der DJV hat die Einführung des Elterngelds daher von 
Anfang an unterstützt und hierfür geworben. Es ist unzweifelhaft richtig und 
sozialpolitisch ein Meilenstein, wenn Arbeitnehmer und Selbständige in den 
ersten vierzehn Monaten nach der Geburt eines Kindes für Einkommensausfälle 
entschädigt werden.

Doch bei der Umsetzung des neuen Gesetzes haben sich einige Detailprobleme 
gezeigt, die sich gerade für die Selbständigen als deutlicher Nachteil entpuppt 
haben. Der DJV ist überzeugt davon, dass die Parteien des Deutschen Bundes-
tags und die Bundesregierung gesetzliche Antworten auf diese Problematik 
finden werden. Die nachfolgende Aufstellung der wichtigsten Punkte soll hierbei 
als Argumentationshilfe dienen. 

Wichtig: Selbstverständlich betreffen unsere Forderungen nicht nur Journalis-
tinnen und Journalisten, sondern alle Selbständigen in den freien Berufen, 
Handel und Industrie.

Michael Konken
Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes



Nach der derzeitigen Rechtslage werden alle Einkünfte von Selbständigen, 
die sie während des Bezugs von Elterngeld erzielen, ohne Ausnahme auf das 
Elterngeld angerechnet.

Diese Regelung ist unangemessen, da viele Selbständige mit Auftragge-
bern und Kunden im Bereich von Wirtschaft und Verwaltung zusammen-
arbeiten, die ihre Honorare trotz früher Rechnung und Mahnung sehr 
spät zahlen. Da Selbständige sich juristische Maßnahmen gegen ihre 
Geschäftspartner kaum erlauben können, wird die Möglichkeit dieses 
„Lieferantenkredits“ oft ausgenutzt. Auch viele Einrichtungen der öffent-
lichen Verwaltungen und Kommunen sind bei der Bezahlung von Hono-
raren zögerlich und verschleppen diese für Monate. Dieser Umstand wird 
auch durch die Inkassostelle Creditreform bestätigt.
Der Urheber kann nur beeinflussen, dass die Werke oder Leistungen 
vor Beginn der Elternzeit bei den Auftraggebern abgeliefert werden. 
Wann ein Beitrag durch den Auftraggeber genutzt oder die Rechnung 
bezahlt wird, kann der Urheber hingegen meist nicht beeinflussen. Ent-
sprechendes gilt für Tantiemen von Verwertungsgesellschaften, die für 
Leistungen vor dem Bezug von Elterngeld ausgeschüttet werden.

Der DJV fordert deshalb, dass nur solche Zahlungen auf das Elterngeld ange-
rechnet werden, die sich auf Tätigkeiten und Leistungen beziehen, die wäh-
rend der Elternzeit ausgeübt bzw. erbracht werden.

1.  Elterngeld – spät eintreffende 
Honorare fair einstufen



 

Nach der derzeitigen Rechtslage wird als Berechnungsgrundlage für das Eltern-
geld der Steuerbescheid des Vorjahres verlangt. 

So wird beispielsweise für Selbständige, die im Jahr 2008 Eltern werden, 
der Steuerbescheid für das Jahr 2007 herangezogen. Viele selbständige 
Frauen müssen ihre Arbeit allerdings in den Monaten der Schwanger-
schaft einschränken, beispielsweise wegen gesundheitlicher Beschwer-
den, Anordnungen des Arztes oder auf Grund eigener Vorsorge. Da bei 
Selbständigen die Krankenkasse im Regelfall Einkommensausfälle nicht 
oder nur nach wochenlangen Karenzzeiten ersetzt, haben diese Frauen 
bereits vor der Geburt erhebliche Einkommensausfälle. Durch die der-
zeitige Regelung kann dieser Ausfall die Höhe des Elterngelds reduzie-
ren. In anderen Rechtsgebieten, wie beispielsweise bei der Berechnung 
des Arbeitslosengeldes, gibt es Regelungen, dass zur Berechnung sozial-
rechtlicher Ansprüche ein erweiterter oder anderer Zeitraum berücksich-
tigt werden kann.
§ 130 (3) SGB III Der Bemessungsrahmen wird auf zwei Jahre erweitert, 
wenn
1.  der Bemessungszeitraum weniger als 150 Tage mit Anspruch auf Arbeits-

entgelt enthält oder
2.  es mit Rücksicht auf das Bemessungsentgelt im erweiterten Bemessungs-

rahmen unbillig hart wäre, von dem Bemessungsentgelt im Bemessungs-
zeitraum auszugehen.

Satz 1 Nr. 2 ist nur anzuwenden, wenn der Arbeitslose dies verlangt und die 
zur Bemessung erforderlichen Unterlagen vorlegt.

Der DJV fordert daher, die jetzige Regelung durch die Option zu erweitern, dass 
auf Antrag als Berechnungsgrundlage des Elterngelds nicht der Steuer bescheid 
des Vorjahres, sondern des ihm vorhergehenden Jahres zu nehmen ist.

2.  Berechnungsgrundlage 
für Elterngeld erweitern



Viele Selbständige sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten finanzielle Verpflich-
tungen eingegangen: Mietverträge, Leasingverträge und langfristige Abschrei-
bungen auf betriebliche Gegenstände gelten auch dann weiter, wenn wegen 
Schwangerschaft, Mutterschaft und Elternzeit das Einkommen reduziert wird 
oder vollkommen wegfällt.

Faktisch führt die Nichtberücksichtigung zum Teil erheblicher weiterlau-
fender Betriebskos ten dazu, dass der Zweck der Elterngeldzahlung nicht 
erreicht wird. Gelöst werden könnte die Problematik, indem die weiter-
laufenden, nachgewiesenen Betriebskosten und Abschreibungen der 
eigentlichen Berechnungsgrundlage hinzugerechnet würden. Die Summe 
daraus ergäbe den Ausgangspunkt für die Berechnung des Elterngelds. 
Beispiel: 2.000 Euro bisherige Honorareinnahmen, weiterlaufende Belas-
tung durch langfristigen Mietvertrag und Abschreibungen in Höhe 
von 800 Euro, Bemessungsgrundlage für das Elterngeld sind damit 
2.800 Euro.

Der DJV fordert daher, dass laufende Betriebskosten und Abschreibungen bei 
der Ermittlung der Berechnungsgrundlage des Elterngeldes berücksichtigt wer-
den, jedenfalls bis zu einer Grenze von 50 Prozent des Honorareinkommens. 
Diese Kosten sollten pauschalisiert dem üblicherweise zu Grunde zu legenden 
Arbeitseinkommen laut Steuerbescheid hinzugerechnet werden. Das Eltern-
geld sollte anschließend aus der Summe berechnet werden.

3.  Laufende Betriebskosten 
von Selbständigen anerkennen
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Wenn Sie Mitglied im Deutschen Journalisten-Verband – Gewerkschaft der Journalistinnen 
und Journalisten –, der mit rund 40.000 Mitgliedern größten Journalistengewerkschaft 
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